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Informations- und Kommunikationspflichten der Begünstigten im 

Kleinprojektefonds 
 

+ Begünstigte im Kleinprojektefonds des Programms INTERREG Bayern – Tschechien 2021–

2027 sind verpflichtet, die Öffentlichkeit über das jeweilige Projekt sowie über seine 

Kofinanzierung aus den Mitteln der Europäischen Union zu informieren. 

 

Verwendung des Programmlogos und des Flaggen-Elements 

 

1. Verwendung des Programmlogos inklusive Hinweis auf Kofinanzierung von der 

Europäischen Union 

+ Um die Erfüllung der Publizitätsanforderungen seitens der Begünstigten zu erleichtern, 

wurde das Logo des Programms INTERREG Bayern – Tschechien 2021–2027 vorbereitet, das 

alle erforderlichen Elemente umfasst, d.h. das EU-Emblem in Verbindung mit dem Wort 

Interreg, dem Ausdruck „Kofinanziert von der Europäischen Union“ und dem Namen 

des Programms. Dieses Logo erfüllt zugleich alle technischen Erfordernisse. 

+ Das Programmlogo ist auf der Website des Kleinprojektefonds unter Dokumente verfügbar. 

Hier steht das Logo in verschiedenen Varianten zur Verfügung. Die Verwendung dieser 

Varianten und die Einhaltung der in diesem Text angeführten Grundsätze stellen sicher, dass 

die durchgeführte Publizität im Einklang mit den Regeln ist. 

+ Das Programmlogo ist deutlich sichtbar auf jedwedem für die Öffentlichkeit oder 

für Teilnehmende bestimmten Kommunikationsmaterial des Projektes, wie gedruckten oder 

digitalen Produkten, Websites und deren mobilen Ansicht, anzubringen.  
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2. Verwendung des Flaggen-Elements 

+ Neben dem Programmlogo soll das Flaggen-Element verwendet werden, um auf die 

grenzübergreifende Zusammenarbeit zwischen Bayern und Tschechien hinzuweisen und die 

Konsistenz der Erkennbarkeit zu Interreg Projekten früherer Fördereriode sicherzustellen. 

Für die Verwendung des Flaggen-Elements gelten die gleichen Regeln wie für andere Logos, 

d.h. es ist sicherzustellen, dass das Flaggen-Element und das Programmlogo klar als 

eigenständige Logos erkennbar sind, d.h. getrennt sind. Das Programmlogo darf nicht 

verändert werden.   

+ Zulässig sind, zum Beispiel, folgende Kombinationen des Programmlogos und des Flaggen-

Elements:  

 

Variante 1: 

 

 

 

Variante 2:  

 

 

 

 

 

Stifte: Programmlogo auf dem Stiftkörper, Flaggen-Element auf der Lasche 
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+ Bei der Verwendung des Logos ist darauf zu achten, dass das Programmlogo nicht in 

direktem Zusammenspiel mit dem Flaggen-Element erscheint. Folgende Kombinationen 

sind also zu vermeiden:  

 

   

 

 

3. Verwendung weiterer Logos 

+ Verwendet der Begünstigte im Rahmen der Publizität weitere Logos, ist folgendes zu 

beachten: Das EU-Emblem (EU-Flagge), das im Programmlogo enthalten ist, muss 

mindestens die gleiche Größe haben, in Bezug auf die Höhe oder Breite, wie das größte 

der anderen verwendeten Logos. In der Praxis bedeutet dies, dass die anderen Logos 

entweder genauso hoch sein dürfen wie das EU-Emblem (EU-Flagge) oder genauso breit 

sein dürfen wie das EU-Emblem (EU-Flagge). 

 

+ Bei Verwendung anderer Logos zusammen mit dem Programmlogo ist es zu vermeiden, 

dass das Programmlogo in direktem Zusammenspiel mit anderen Logos erscheint (siehe 

Beispiele oben für die Verwendung des Flaggen-Elements mit dem Programmlogo). 

 

4. Verwendung der Logos bei kleinen Werbemitteln 

+ Bei kleinen Werbeartikeln ist immer das Programmlogo abzubilden. Sofern möglich soll 

auch das Flaggen-Element abgebildet werden (siehe Beispiel Stift). Falls es nicht möglich ist, 

das Programmlogo und das Flaggen-Element eigenständig abzubilden, entfällt die Pflicht, 

das Flaggen-Element abzubilden.  
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Weitere Informations- und Kommunikationspflichten 

der Begünstigten 

 

+ Der Begünstigte stellt sicher, dass Personen, die an einem Projekt teilnehmen, über die 

Finanzierung der Europäischen Union im Rahmen des Interreg-Fonds unterrichtet worden 

sind. Zu diesem Zweck platziert der Begünstigte das Programmlogo sichtbar auf Unterlagen 

und Kommunikationsmaterialien des Projektes, die für die allgemeine Öffentlichkeit oder 

Teilnehmende bestimmt sind.  

+ Der Begünstigte stellt sicher, dass Personen, die an einem Projekt teilnehmen, über die 

Unterstützung aus dem Kleinprojektefonds des jeweiligen KPF-Managers unterrichtet 

worden sind. Zu diesem Zweck platziert der Begünstigte das Logo des KPF-Managers 

sichtbar auf Unterlagen und Kommunikationsmaterialien des Projektes, die für die 

allgemeine Öffentlichkeit oder Teilnehmende bestimmt sind: 

 

EUREGIO EGRENSIS     

 

 

 

EUREGIO Bayerischer Wald – Böhmerwald – Unterer Inn 

 

 

 

Förderfähigkeit der Kosten für Kommunikations- und Informationsmaßnahmen  

 

+ Die Kosten für Kommunikations- und Informationsmaßnahmen, die Teil des Kostenplans 

und im Einklang mit den festgelegten Regeln sind, sind aus dem EFRE förderfähig. 

 

 

Sanktionen 

+ Gemäß Art. 36 der Verordnung (EU) 2021/1059 ist ein Verstoß gegen die Informations- und 

Kommunikationspflichten mit bis zu 2 % der EFRE-Mittel zu sanktionieren, wenn 

der Begünstigte die Versäumnisse nicht behebt.  
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